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BM Arne-Matz Ramcke (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN) Anfrage gem.
§16 GO: Umgestaltung der Marktflache am Brink im Zusammen-
hang mit dem Radschnellweg

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
25.09.2025 Burgerschaft der Hansestadt Libeck Offentlich zur Kenntnisnahme
Anfrage:

Mit den baulichen Veranderungen der Marktflache am Brink im Zuge der Realisierung des
Radschnellwegs hat sich in den letzten Wochen Kritik wegen der als nicht ausreichend
wahrgenommenen Kommunikation der Verwaltung ergeben.

In diesem Zusammenhang bitte ich um Beantwortung der einzelnen Punkte, da sich hierzu
aus der bisherigen Kommunikation von und mit der Verwaltung Fragen ergeben haben:

1. Auf welcher rechtlichen Basis konnte die bestehende Grunflache am nérdlichen Rand
der Marktflache Am Brink um ca. 80 cm Uber die gesamte Lange reduziert werden
(und damit eine teilweise Entsiegelung bzw. Umnutzung) und einer anderen Nutzung
zugefuhrt werden? Wurden fiir diese Flachenumwidmung / Nutzungsanderung und
Versiegelung Anderungen im Rahmen des geltenden Bebauungsplans notwendig?
Wenn ja, wann ist dies erfolgt und wie wurde das Verfahren politisch begleitet?

2. Welche konkrete Flache wird durch den Bau des Radschnellwegs und die damit ver-
bundene Verschiebung/Reduzierung der Marktflachen am Brink tatsachlich verloren
gehen? Eine grobe Richtung ist aus den Planen flr den Radschnellweg erkennbar,
es fehlt aus den bisherigen Unterlagen jedoch die exakten Flachenzahlen. Ich bitte
zur besseren Nachvollziehbarkeit dies in entsprechenden Plane, Zeichnungen und
Flachenbilanzierungen darzulegen.

3. Welchen Grund gab es, den Flachentausch — die Erweiterung der Marktflache nach
Norden, welche fir die Funktion des Radschnellwegs selbst keine Bedeutung hat —
nicht im Rahmen eines separaten politischen Beteiligungsverfahrens transparent zu
machen? Wurde hierzu ein eigenstandiger Verwaltungsbeschluss getroffen? Welche
Abwagungen lagen diesem Vorgehen zugrunde?

4. Die Verwaltung verweist im Wesentlichen auf die Notwendigkeit zusatzlicher Flachen
im nordlichen Bereich aufgrund von Rettungswegen und bestehenden Versorgungs-
punkten auf der Marktflache. Da dazu bislang keine konkreten Plane oder Belege
vorliegen, bitte ich um entsprechende Ubersichtsplane, in denen diese Anforderun-
gen und deren Flachenbedarf eindeutig ersichtlich sind und andere Moglichkeiten, die
Marktstande auf der Marktflache zu verteilen, ausgeschlossen werden.

5. Abschlieend die Frage, welche Vor- und Nachteile (insbesondere steuerliche Impli-
kationen, Instandsetzung und Vermarktung) sich aus einer Zuordnung samtlicher Lu-
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becker Marktflachen zum Bereich Stadtgrin & Verkehr ergaben — und damit der Be-
reich Markte kunftig als “Mieter” und nicht als ,Eigentiumer” all diese Flachen Bewirt-
schaften wurde.

Begriindung:

Anlagen:

Seite: 2/2



	Anfrage:
	Begründung:

